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Musterschreiben: Hinweis auf unzulässige Taschenkontrollen
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat wurde darüber informiert, dass seit rund zwei Wochen Sicherheitspersonal auf Anordnung der Geschäftsleitung Taschenkontrollen bei den Beschäftigten beim Verlassen des Firmengeländes durchführt – ohne Kenntnis des Betriebsrats. Da es sich hierbei um eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG handelt, bitten wir Sie, das Sicherheitspersonal anzuweisen, die Taschenkontrollen mit sofortiger Wirkung zu unterlassen. Andernfalls sieht sich der Betriebsrat gezwungen, den Rechtsweg zu beschreiten und auf Unterlassung zu klagen.
Mit freundlichen Grüßen
_______________________________
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